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 Veröffentlicht am 21.09.2000

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

B-VG Art130 Abs2;

WaffG 1996 §23 Abs2;

Rechtssatz

Die Behörde erkannte grundsätzlich zu Recht, dass im Sammlerinteresse einer Person eine Rechtfertigung im Sinne des

§ 23 Abs 2 Wa<G 1996 liegen kann. Da die zum Besitz von genehmigungsp>ichtigen Schusswa<en auszustellende

Wa<enbesitzkarte nicht nach der Verwendungsbestimmung der vom Inhaber der wa<enrechtlichen Urkunde

besessenen Wa<e di<erenziert, setzt die Ausweitung einer schon bestehenden Berechtigung - vor Ausübung des den

Behörden eingeräumten Ermessens - zunächst voraus, dass mit dem bislang gewährten Berechtigungsumfang für den

glaubhaft gemachten Rechtfertigungsgrund nicht das Auslangen gefunden werden kann. Dabei wird ein sachlich

gerechtfertigtes Interesse am Sammeln weiterer Objekte beispielsweise dann vorliegen, wenn der Sammler

wa<entechnische Studien betreibt oder bereits eine größere kulturhistorisch wertvolle Wa<ensammlung besitzt, die

einer vernünftigen und sinnvollen Ergänzung durch konkret anzugebende bestimmte Einzelstücke bedarf und die auf

Grund des vorhandenen Berechtigungsumfanges nicht erworben werden könnten. Ob und inwieweit bei Vorliegen

eines derart nachgewiesenen Interesses einer Ausweitung des Berechtigungsumfanges dennoch sicherheitspolizeiliche

Erwägungen entgegenstehen, hat die Behörde bei ihrer Ermessensentscheidung zu berücksichtigen (Hinweis E

11.12.1997, 96/20/0170).

Schlagworte

Ermessen

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2000:1999200558.X02

Im RIS seit

04.05.2001

Zuletzt aktualisiert am

16.07.2012

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/waffg/paragraf/23
https://www.jusline.at/entscheidung/64514
http://www.vwgh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 2000/9/21 99/20/0558
	JUSLINE Entscheidung


